	Name des Betriebs:
	Betriebsanweisung

gemäß § 12 Biostoffverordnung

zur  TRBA 230 - Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der Land- und Forstwirtschaft und vergleichbaren Tätigkeiten
	Stand: 06/2008

	Arbeitsbereich: Tierhaltung
	Tätigkeit:  Umgang mit kranken oder krankheitsverdächtigen Tieren
	

	BIOLOGISCHER ARBEITSSTOFF

	Biologische Arbeitsstoffe

Risikogruppe 3 (Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen her​vorrufen können und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen können; die Gefahr ei​ner Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich.)
z. B.: Arten der Gattung Brucella, Mycobacterium bovis, M. tuberculosis, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii 
(Q-Fieber)

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	
	Gefahr durch von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten.

Zusätzlich Gefährdung durch sensibilisierende (Allergie) und toxische (Endotoxine) Bestandteile in der Stallluft möglich.

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	
	Zusätzlich zu allgemeinen Hygienemaßnahmen (s. TRBA 500), wie Schwarz-Weiß-Trennung, Händehygiene und Unterlassung von Essen und Trinken im Gefährdungsbereich:
· Besondere Tierhaltungsbereiche einrichten.
· Hygieneplan aufstellen.
· Beschäftigte tätigkeitsbezogen unterweisen.
· Zutritt zum Tierhaltungsbereich auf die Personen beschränken, die zur Behandlung der Tiere notwendig sind, Anwesenheit dokumentieren.
· Im Arbeitsbereich für Handwaschgelegenheiten sorgen und Händedesinfektionsmittel bereitstellen.
· Notwendige persönliche Schutzausrüstung entsprechend dem Übertragungsweg bereitstellen (Handschutz, Atemschutz, körperbedeckende Arbeitskleidung mit Kopfbedeckung, z. B. Einmalschutzkleidung/ Overall mit Kapuze).
· Persönliche Schutzausrüstung benutzen.
· Schutzkleidung gesondert aufbewahren.
· Kontaminierte persönliche Schutzausrüstung reinigen und dekontaminieren, ggf. vernichten.
· Einrichtungen und Geräte reinigen und desinfizieren.

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112

	
	Verdacht der Infektion eines Tieres sofort dem Vorgesetzten/Verantwortlichen im Betrieb melden.
Beratung durch Betriebsarzt/Arbeitsmedizinische Vorsorge nutzen.
Bei Verdacht einer Ansteckung oder Erkrankung sofort den Arzt aufsuchen.
Mit dem Tierarzt weitere Maßnahmen absprechen.

	ERSTE HILFE – Notruf 112
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	Auch kleine Wunden behandeln lassen, Arzt aufsuchen!

Beim Auftreten von Krankheitserregern Arzt aufsuchen (mit dem Hinweis auf Kontakt zu infektionsverdächtigen, infizierten oder erkrankten Tieren).

Ersthelfer:

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
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	Gülle oder Festmist regelmäßig aus dem Stall entfernen und in festgelegten Lagerstätten lagern.

Bei Verlassen des Gefährdungsbereiches Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen.

Arbeits-/Schutzkleidung fachgerechter Reinigung/Desinfektion oder Entsorgung zuführen.

Tiermaterial und kontaminierte Tierprodukte einschließlich Kadaver in verschließbare und gekennzeichnete Behälter aufnehmen und entsorgen lassen.



